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Schutzstreifen 38 m

Schutzstreifen 38 m

380/110-kV-Ltg. Neufinsing - Ingolstadt, Ltg. Nr. B103,

der TenneT TSO GmbH, Mast 67- 68 
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TEXTLICHE HINWEISE
0.3

0.4 Freiflächengestaltungspläne

Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Eingabeplanung eine qualifizierte Freiflächenge-
staltungsplanung im Genehmigungsverfahren eingefordert werden kann. Darin sind die Be-
pflanzungen sowie die gesamte sonstige Außenraumgestaltung gemäß den Festsetzungen 
dieses Bebauungsplans nachzuweisen und bis zur Schlussabnahme der Gebäude durch-
zuführen

0.5 Wasserwirtschaft

Für die Einleitung dem Gewerbe- und Sondergebiet abgeleiteten Oberflächenwassers in den 
Vorfluter ist im Rahmen der Erschließungsplanung die erforderliche wasserrechtliche Ge-
nehmigung einzuholen.

0.6

VERFAHRENSVERMERKE

PLANLICHE HINWEISE
16.1

Gebäudebestand16.2

16.3 Höhenlinien und -koten des ursprünglichen Geländes und bestehende 
Fahrbahnkanten laut Geländeaufmaß Fa. ISARKIES GmbH & Co. KG 
vom  12.04.2011

RÜB

amtlich kartierter Biotop mit Nummer der Biotopkartierung (LfU 1996)

Hochwasserrückhaltebecken Bestand 

Gehölzbestand im Umfeld16.4

16.5

16.6

16.7 geplante Aufschüttung und Abgrabung mit Verschneidungslinie mit 
ursprünglichem Gelände (Retentionsflächenausgleich)

16.8 Bodendenkmal Nr. D-1-7537-0246, 
nachrichtlich laut www.geodaten.bayern.de

16.9 Gemeindegrenze

Abwasserkanal DN 800 Bestand, unterirdisch

16.10

16.11

16.12 Immissionsorte im Umfeld

380/110 kV-Freileitung Neufinsing - Ingolstadt, Ltg. Nr. B 103, TenneT 
TSO GmbH, beidseits 38 m Schutzstreifen, nachrichtliche Übernahme

PLANLICHE FESTSETZUNGEN
Dachbegrünung

Geneigte Dächer bis 15 Grad Dachneigung können begrünt werden.
Begrünte Dächer können bis zu 50 % ihrer Fläche als private Grünfläche gewertet werden.

16.13

bestehende Lärmschutzwand

St15.4 Flächen für private Stellplätze (§ 9 Abs.1 Nr. 4 und 22 BauGB) 
15.5 434,7 festgesetzte Höhe geplantes Gelände

15.6 Richtungssektoren für Zusatzkontingente
nach textlicher Festsetzung Ziffer 0.1.8

Sonstige Planzeichen15.
15.1

*  Niveau = festgesetzte geplante Höhe ü. N.N. (siehe Ziffer 15.5) 

15.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
15.3

Nutzungsschablone 
1.  max. zulässige Wandhöhe über mittlerem geplanten Gelände (= Niveau *)
2.  max. zulässige Grundflächenzahl
3.  Gebiet mit Nummerierung (so genanntes Quartier)
4.  max. zulässige Geschossflächenzahl
5.  Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:2006-12  tags
6.  Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:2006-12  nachts 

15.7

15.8
15.9

Isophone in 4 m über Gelände (Tag 6.00 - 22.00 Uhr)
siehe schalltechnischen Untersuchung 4423.0/2011-AS des Büros Andreas
Kottermair, Beratender Ingenieur, vom 14.01.2012, Anlage 4.1

15.10

Trafostation15.11

Sichtflächen gemäß RAS-K 1
(VK = 70 km/h, Mindestlänge 110 m)
Löschwasserspeicher, unterirdisch

0.7 externe Ausgleichsflächen

Nachdem der Ausgleichsbedarf im Geltungsbereich nicht vollständig gedeckt werden kann, 
werden externe Ausgleichsflächen erforderlich. Diese werden auf dem gemeindeeigenen 
Grundstück, Fl.Nr. 1323, Gemarkung Langenbach, mit einer Teilfläche von 4.945 m² zum
Bebauungs- und Grünordnungsplan Baugebiet „Großer Anger“ zugeordnet.

Entwicklungsziel ist die Umwandlung einer Ackerfläche in eine nährstoffarme Feuchtwiese. 
Als Herstellungsmaßnahmen wird zunächst die Aushagerung des Bodens durch extensive 
Ackernutzung ohne Düngung und Pflanzenschutz oder die Ansaat von Weidelgras mit 3- 
bis 5-maligen Schnitt und Entsorgung des Schnittgutes vorgesehen. Nach 3 bis 5 Jahren 
ist die Ansaat von autochthonem Saat- und Mähgut von geeigneten Spenderflächen 
(= Wiesen des Ampertales) vorzusehen. Als Pflegemaßnahmen ist eine jährliche Herbst-
mahd mit Abfuhr des Mähgutes erforderlich. Eine Düngung ist nicht zulässig.
Darüber hinaus wird die Schaffung von feuchten Mulden (30 cm tief) und Wasserflächen 
vorgesehen.
Die Entwicklungsdauer beträgt 15 Jahre.

0.8 Immissionsschutz

Bei der Neuerrichtung und Änderung von Bauvorhaben bzw. im Genehmigungsverfahren 
ist mit der Bauaufsichtsbehörde die Vorlage eines Lärmschutzgutachtens auf Basis der 
Ermächtigung der BauVorlV abzustimmen.

Denkmalschutz

Es ist nicht auszuschließen, dass sich im Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare
und daher unbekannte Bodendenkmäler befinden. Im Geltungsbereich ist für Grabungen eine 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Art. 7 DSchG einzuholen. Sollten bei den Bauarbeiten 
Bodendenkmäler bzw. Keramik-, Metall-, oder Knochenfunde angetroffen werden, so ist dies 
umgehend dem Landratsamt oder dem Landesamt für Denkmalpflege zu melden. 

Art. 8 DSchG Auffinden von Bodendenkmälern

1) Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-
schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet 
sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der 
Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten be-
freit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund 
eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter 
der Arbeiten befreit.

2) Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 
nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde 
die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
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Schnitt liegt der Begründung als Anlage bei
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VORENTWURF
GEMEINDE LANGENBACH

BEBAUUNGS-   UND   GRÜNORDNUNGSPLAN
BAUGEBIET "GROSSER ANGER" DECKBLATT 1

Planformat: 1305 mm x 594 mm

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungs- und Grün-
ordnungsplan wurde am ...........2023 gemäß § 10 Abs. 
3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebau-
ungs- und Grünordnungsplan mit Begründung wird seit 
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Ge-
meinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über 
dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Be-
bauungs- und Grünordnungsplan ist damit in Kraft ge-
treten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB 
wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 

GEMEINDE  LANGENBACH

BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN

Aufstellungsbeschluss 
(§ 2 Abs. 1 BauGB)                             09.05.2023

Zustimmung Vorentwurf                       09.05.2023                  

zu
0.1.8

Grünordnung0.2
0.2.1

0.2.1.1

öffentliche Grünflächen

Die "öffentlichen Grünflächen - Straßenbegleitgrün" sind als magere Grasfluren und Schotter-
rasenflächen (siehe Ziffer 9.1) auszubilden. 

0.2.2.1

0.2.2.2

0.2.3 Gehölzpflanzungen

Es sind ausschließlich standortgerechte, heimische Laubgehölze entsprechend der Artenliste
für Gehölzpflanzungen unter Ziffer 0.2.5 zu verwenden.
Die Artenliste ist Bestandteil der Satzung und liegt der Begründung als Anhang bei.

0.2.4

0.2.4.1

0.2.4.2

0.2.5

0.2.6

Beläge

Die privaten Stellplätze sind als Pflaster herzustellen. Hiervon ausgenommen sind die Stell-
plätze für Kraftfahrzeuge von Menschen mit Behinderung. Die Fahrgassen sind zu asphal-
tieren. Im Bereich der Baumstandorte (Ziffer 13.1 und 13.2) sind mind. 1,5 x  5,0 m große 
Pflanzflächen sicherzustellen (Schotterrasen, Rasen).

Die Multifunktionsfläche (Ziffer 6.4) ist als befahrbarer Kiesweg oder Schotterrasen herzu-
stellen (= Pflegeweg für den Unterhalt am Gewässer und im Regenrückhaltebecken).  

0.2.2

private Grünflächen

Mindestens 20 % der privaten Grundstücksfläche sind als Grünfläche anzulegen. Je 500 m²
privater Grünfläche ist ein Großbaum H 4 x v StU 20-25, Arten siehe Ziffer 0.2.5 zu pflanzen.
Je fünf Stellplätze ist zusätzlich ein Großbaum H 4 x v StU 20-25 nachzuweisen (Artenaus-
wahl siehe Ziffer 0.2.5).

Die Rand-Eingrünung der Parzellen ist als flächige Gehölzpflanzung herzustellen (Ziffer 9.3).
Als Mindestgröße sind verpflanzte Sträucher, mind 3-5 Grundtriebe, 60/100 cm, und ver-
pflanzte Heister 200/250 cm zu pflanzen.  Die Gehölzpflanzungen sind mit mindestens 10 % 
Heistern anzulegen. Der Pflanzabstand beträgt 1,5 x 1,5 m im Dreiecksverband. 

naturschutzfachliche Ausgleichsflächen

Der Ausgleichsbedarf nach § 1a BauGB (Bedarf 12.004 m²) wird teilweise innerhalb des 
Geltungsbereiches im Südosten in Bachnähe geleistet (siehe Ziffer 13.4). Die Ausgleichs-
fläche befindet sich innerhalb des Retentionsraums der Hochwasser-Rückhaltung. Hier wird 
eine strukturreiches Geländerelief mit Mulden und Senken als Rohbodenstandort ohne Humus-
auflage hergestellt.

Die naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen "extensive Wiesen" und "Röhrichtbereiche und 
Feuchtflächen am Langenbach" übernehmen gleichzeitig Funktionen der Oberflächen- und 
Hochwasserrückhaltung (siehe Ziffer 13.4, 13.5 und 13.6). Diese sind mit einem strukturreichen 
Geländerelief als extensive Wiesen, Gras- und Hochstaudenfluren bzw. Röhrichtbereiche und 
Feuchtflächen, herzustellen und zu bewirtschaften (Mahd max. ein- bis zweimal pro Jahr, so-
fortiges Entfernen des Mähguts aus den Flächen, keine Düngung, Hochstaudenfluren und 
Röhrichtbereiche sind in Abschnitten alle 2 - 3 Jahre zu mähen und das Mähgut zu entfernen).
Das Pflegemanagement ist mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

Am Langenbach wird in mehreren Abschnitten das Ufer als zusätzlicher Retentionsraum 
aufgeweitet und bachbegleitende Flutrinnen geschaffen (siehe Ziffer 13.6). Gegebenenfalls
kleinflächig auftretende Vegetationsbestände in diesen Bereichen, die nach § 30 BNatSchG 
geschützt sind, werden gegebenenfalls verpflanzt.
 
Hier können sich Lebensräume für magere und feuchtigkeitsliebende Pflanzen- und Tierarten 
entwickeln (v. a. extensives Grünland, z. T. kleinflächig Röhricht und wechselfeuchte Mulden 
und Pfützen für Amphibien). 

0.1.8 Immissionsschutz

- Innerhalb des Bebauungsplangebietes sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, 
  deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK

  nach DIN 45691:2006-12 "Geräuschkontingentierung" weder tags (6.00 h - 22.00 h) noch 
  nachts (22.00 h - 6.00 h) überschreiten. Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:
  2006-12, Abschnitt 5.

  Tabelle 1: Emissionskontingente B-Plan "Großer Anger"
    Name                                  LEK tags                               LEK nachts 

    GE 1                                 54 dB(A)                          39 dB(A)
    GE 2                                 57 dB(A)                          42 dB(A)
    SO 1                                 63 dB(A)                          48 dB(A)
    SO 2                                 66 dB(A)                          51 dB(A)

- Für die Sondergebietsflächen erhöhen sich die Emissionskontingente LEK für die im Plan
  dargestellten Richtungssektoren um folgende Zusatzkontingente:

  Tabelle 2: Zusatzkontingent nur für das SO-Gebiet in dB(A) für die Richtungssektoren
    Richtungssektor     Zusatzkontingent tags     Zusatzkontingent nachts
                A                                 1                                      1

  Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens in der Teilfläche SO 1 und
  SO 2 erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für 
  Immissionsorte j im Richtungssektor k LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist.

Dachform und Zulässigkeit von Photovoltaikanlagen

Als Dachformen sind Sattel- und Pultdächer mit Dachneigungen von 5-20 Grad sowie Flach-
dächer zulässig. Sofern zur Dachdeckung Metalle verwendet werden, sind diese nur nicht-
spiegelnd zulässig. Kupfer-, Zink- und Bleibedachungen sind nicht zulässig. Bei geneigten
Dächern muss deren Firstrichtung parallel zur längeren Gebäudeseite verlaufen.
Das Errichten von Photovoltaik-Anlagen ist auf den Dachflächen zulässig. Die Oberkante der 
Photovoltaik-Anlage darf die maximal zulässige Firsthöhe nicht überschreiten.

Abstandsflächen

Es gilt die Abstandsflächenregelung des Art. 6 BayBO.

0.1.3

0.1.4

0.1.5

0.1.6 Geländemodellierung

Es sind Aufschüttungen und Abgrabungen gemäß des Retentionsflächenausgleiches zulässig. 
Die Höhenkoten werden festgesetzt. 

0.1.7 Erschließung

Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten von den Grundstücken zu der B 11 sind nicht zulässig.

Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflächen dürfen außer Zäunen neue 
Hochbauten nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art und 
Zäune sowie Stapel, Haufen u.ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände 
dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene erheben. 
Ebensowenig dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze errichtet 
und Gegenstände gelagert oder hinterstellt werden, die diese Höhe überschreiten. Dies gilt 
auch für die Dauer der Bauzeit. Einzelbaumpflanzungen im Bereich der Sichtflächen sind mit 
der Straßenbauverwaltung abzustimmen.

Werbeanlagen

Werbeanlagen dürfen nur im Bereich der Fassaden am Gebäude mit einer max. Höhe von 
4,0 m vorgesehen werden. Freistehende Werbeanlagen im Gewerbegebiet sind unzulässig. 
Im Sondergebiet ist ein Werbepylon zulässig (siehe Ziffer 3.2).
Werbeanlagen mit blendenden Materialien sowie wechselndem oder bewegtem Licht sind 
unzulässig. Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß § 9 Abs. 6 FStrG bzw. 
Art. 23 BayStrWG innerhalb der Anbauverbotszone unzulässig. Außerhalb der Anbauverbots-
zone sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des Kraftfahrers nicht gestört wird 
(§ 33 StVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB).

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
0.1 Bebauung

Einfriedungen0.1.1
0.1.1.1 Art und Ausführung: Metallzäune in unauffälliger Farbgebung. Die Zaunlinie ist an den 

Außengrenzen des Geltungsbereichs im Osten, Süden und Westen 
jeweils mind. 2 m von der Grundstücksgrenze zurückgesetzt zu führen,
nach Möglichkeit an der Innenseite der privaten Grünflächen beidseits
hinterpflanzt.

Höhe des Zauns:
Sockel:

0.1.1.2
0.1.1.3 unzulässig, Abstand 0,15 m von der Geländeoberfläche

(Durchlässigkeit für Kleinsäuger)

0.1.2 Art und Maß der baulichen Nutzung

Es gelten die maximal zulässige Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl der Nutzungs-
schablone (siehe Ziffer 15.1).
Die maximal zulässige Wandhöhe beträgt 10 m. Die maximale Firsthöhe darf 12 m nicht 
überschreiten. Bezugshöhe ist das festgesetzte geplante Gelände.
Die maximale Gebäudelänge wird im Gewerbegebiet auf 100 m begrenzt.

max. 2 m (Bezugshöhe ist das geplante Gelände, siehe Ziffer 15.5)

0.1.2.1

0.1.2.2

16.14

Flurstücksgrenzen und Flurnummern
Quelle: Digitale Flurkarte, Stand 2021

16.15

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

siehe Nutzungsschablone Ziffer 15.1

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, §  und 23 BauNVO)

3.1
3.2

Baugrenze
Werbepylon: max. Grundfläche 5 m², max. Höhe 10 m, beschriftet

6. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsfläche, öffentlich6.1

F+R
6.2

6.3 Multifunktionsfläche, öffentlich (= Pflegeweg)
(Kiesweg oder Schotterrasen, befahrbar)

6.4

6.5
6.6 anbaufreie Zone entlang B 11 (20 m)

Straßenbegrenzungslinie

Fuß- und Radweg, öffentlich, befestigt

private Verkehrs- und Erschließungsfläche
einschließlich Stellplätzen nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und 15 BauGB)
9. Grünflächen

9.1 öffentliche Grünfläche - Straßenbegleitgrün
magere Grasfluren und Schotterrasen 

öffentliche Grünfläche - Gras- und Hochstaudenfluren, Röhricht, Bestand

private Grünfläche - Rand-Eingrünung
flächige Gehölzpflanzungen

private Grünfläche - Bestand

9.2

9.3

9.4

10.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)
Wasserflächen

10.1 Langenbach (Fließgewässer III. Ordnung)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

13.1

13.2 zu pflanzender Großbaum H 4xv STU 18 - 20
in privaten Grünflächen

13.3 bestehende Gehölze zu erhalten (Gewässerbegleitgehölze,
v. a. Schwarz-Erlen und Eschen am Langenbach)

13.4 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(Ausgleichsflächen nach § 1a BauGB)

13.

13.5

13.6

extensive Wiesen, Gras- und Hochstaudenfluren,
Retentionsraum zur Oberflächen- und Hochwasser-Rückhaltung

Röhrichtbereiche und Feuchtflächen am Langenbach

13.7 zu entfernendes Gehölz

13.8 zu pflanzende Gehölze
Baum-Strauch-Hecke (Ersatzpflanzungen)

zu pflanzender Großbaum H 4xv STU 20 - 25 
in öffentlichen Grünflächen 

Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)

1.1

1.1.1

1.1.2 Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO

Im Gewerbegebiet werden Betriebe des Einzelhandels bis auf einen  
Drogeriemarkt ausgeschlossen.
Im Gewerbegebiet sind Ausnahmen nach § 8 Abs.3 Nr.3 BauNVO unzu-
lässig. Weiterhin sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Gast-
stätten, reine Lagerplätze, Tankstellen und Waschplätze ausgeschlossen.   

Sondergebiet nach § 11 BauNVO
mit der Zweckbestimmung Einzelhandel (Lebensmittel-Vollsortimenter)

zulässige Nutzung:
- Lebensmittel Vollsortimenter bis max. 1.600 m² Verkaufsfläche.

Die im Deckblatt 1 geänderten Planzeichen und Festsetzungen sind im folgenden mit blauer Schrift gekennzeichnet. 

Präambel

Die Gemeinde Langenbach erlässt auf Grund § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 Abs. 1 und § 13 a Baugesetz-
buch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 6), aufgrund der Verordnung
über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) i. d. F. vom
21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBI.
2023 I Nr. 6), sowie nach Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in den jeweils geltenden Fassungen, sowie Art. 4
Abs. 2 BayNatSchG und § 21 BNatSchG diesen Bebauungs- und Grünordnungsplan als Satzung.

Der vorliegende Bebauungs- und Grünordnungsplan ersetzt alle im Geltungsbereich vorange-
gangenen rechtskräftigen Bebauungs- und Grünordnungspläne mit allen ihren bisher rechtskräf-
tigen Änderungen. Es werden Teilbereiche des Bebauungs- und Grünordnungsplans Baugebiet 
"GROSSER ANGER" mit 3.243 m² aufgehoben und neu überplant.

BAUGEBIET "GROSSER ANGER" Deckblatt 1

Staulinie HQ100, nachrichtlich übernommen aus Integrales Hochwasser-
schutz- und Rückhaltekonzept für den Langenbach, Gemeinde Langenbach, 
Entwurf, Lageplan Überschwemmungsgebiet HQ100, Stand 18.04.2023, 
IB Kookai GmbH

Staulinie HQextrem, nachrichtlich übernommen aus Integrales Hochwasser-
schutz- und Rückhaltekonzept für den Langenbach, Gemeinde Langenbach, 
Entwurf, Lageplan Überschwemmungsgebiet HQextr, Stand 18.04.2023, 
IB Kookai GmbH

16.16

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs- und Grün-
ordnungsplans Baugebiet "Grosser Anger" Deckblatt 1

16.17

Geltungsbereich rechtskräftiger Bebauungs- und Grünordnungsplan 
vom 11.04.2013

Geltungsbereich in Aufstellung befindlicher Bebauungs- und Grünordnungs-
plan Nr. 51 "Großer Anger West", Planstand Vorentwurf vom 16.04.2022

Überschreitungen der Grundfläche durch Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind im Son-
dergebiet SO 2 bis zu einem maximal zulässigen Höchstwert von 0,84 zulässig. 

Artenliste für Gehölzpflanzungen

Die Artenliste ist Bestandteil der Satzung und liegt der Begründung als Anhang bei.

IO 3
IP 2

IP Pe1
1 1

C
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A

1 2

3 4

5 6

69

65
64

110 m
110 m

im Verfahren nach § 13a BauGB

Quelle: Luftbildkarte mit Höhenlinien aus Geoportal Bayern (www.geoportal.bayern.de) © Bayerische Vermessungsverwaltung 2011

- Für die Gewerbegebietsflächen erhöhen sich die Emissiongskontingente LEK für die im Plan 
  dargestellten Richtungssektoren um folgende Zusatzkontingente:

  Tabelle 3: Zusatzkontingent nur für das GE-Gebiet in dB(A) für die Richtungssektoren
    Richtungssektor     Zusatzkontingent tags     Zusatzkontingent nachts
                B                                 3                                      3
                C                                 4                                      4

  Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens in der Teilfläche GE 1 und
  GE 2 erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für 
  Immissionsorte j im Richtungssektor k LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist.
  
- Ein Vorhaben ist schalltechnisch zulässig, wenn der nach TA Lärm: 1998-08 unter Berücksich-
  tigung der Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechnete Beur-
  teilungspegel Lr der vom Vorhaben ausgehenden Geräusche an allen maßgeblichen Immissions-
  orten das jeweilige Immissionskontingent LIK einschließlich Zusatzkontingent nach DIN 45691:
  2006-12 nicht überschreitet. Die Relevanzgrenze der DIN 45691:2006-12 ist zu beachten. 

- Als Bezugsfläche zur Ermittlung der zulässigen Lärmemissionen aus dem Betriebsgrundstück
  ist das Baugrundstück innerhalb der als Gewerbegebiet festgesetzten Flächen heranzuziehen.

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsleiter oder Betriebsin-
  haber dürfen nur dann errichtet werden, wenn mit dem Bauantrag nachgewiesen wird, dass 
  deren Schutzwürdigkeit zu keinen Einschränkungen der zulässigen Immissionen von benach-
  barten oder zukünftig möglichen Gewerbebetrieben führt. Es ist deshalb bei einem Antrag auf
  Baugenehmigung bzw. auf Genehmigungsfreistellung für derartige Nutzungen eine schalltech-
  nische Untersuchung vorzulegen, welche die Einhaltung der in den einschlägigen Regelwer-
  ken zum Lärmschutz (TA Lärm/ 08.1998) genannten Immissionsrichtwerte nachweist. Der 
  Straßen und Bahnverkehrslärm ist zu beachten.

- In den Bereichen in denen in der Anlage 4.1 (Tag, 6.00 - 22.00 Uhr, siehe Ziffer 15.7) oder 
  Anlage 4.2 (Nacht,  22.00 - 6.00 Uhr) der schalltechnischen Untersuchung 4423.0/2011-AS des 
  Büros Andreas Kottermair, Beratender Ingenieur, vom 14.01.2012 die Orientierungswerte der 
  DIN 18005 für Verkehrslärm in Gewerbegebieten am Tag oder in der Nacht überschritten wer-
  den, ist für Räume bzw. Gebäude welche Nutzungen enthalten, die zum dauernden Aufenthalt 
  von Menschen vorgesehen sind, mit dem Bauantrag der Schallschutz gegen Außenlärm nach 
  DIN 4109/11.89 "Schallschutz im Hochbau" nachzuweisen. Der Fluglärm ist zusätzlich zu be-
  achten. 

- Die in diesem Bebauungsplan genannten DIN-Normblätter, ISO-Normen und VDI-Richtlinien 
  sind bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. Die genannten Normen und Richtlinien 
  sind bei dem Deutschen Patentamt archivmässig gesichert niedergelegt.
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